
Bescheinigung zur Pflichtversicherung 
gemäß § 2 Abs. 5 Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren (ThürTierGefG) in Verbindung mit § 113 
Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 

Hiermit wird dem Versicherungsnehmer

Name, Vorname

Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

bestätigt, dass der Hund/ die Hunde

im Rahmen einer Haftpflichtversicherung für Hundehalter bei unserer Gesellschaft

Name des Versicherungsunternehmens
versichert ist/ sind.
Die vereinbarten Versicherungssummen belaufen sich auf
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.

Stempel und Unterschrift durch einen Mitarbeiter der Versicherungsgesellschaft
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Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren (ThürTierGefG)

§ 2 Allgemeine Regelungen 

(1)  Tiere  sind  so  zu  halten,  dass  Menschen  und  Sachen  nicht  gefährdet  werden.  Sie  sind  insbesondere  in  sicherem
Gewahrsam zu halten. 

(2) Halter eines Tieres ist derjenige, der über das Tier bestimmen kann, der für die Kosten und die Unterhaltung des Tieres
aufkommt, dem allgemein die Vorteile des Tieres zugutekommen und der das wirtschaftliche Risiko des Verlusts des Tieres
trägt. 

(3)  Die  zuständige  Behörde  kann  Anordnungen  treffen,  um  eine  im  Einzelfall  bestehende  Gefahr  für  die  öffentliche
Sicherheit  und  Ordnung,  die  mit  dem  Halten  und  Führen  von  Tieren  verbunden  ist,  insbesondere  Störungen  gegen
Bestimmungen dieses Gesetzes, abzuwehren. Das Ordnungsbehördengesetz findet Anwendung, soweit in diesem Gesetz
keine Regelung getroffen wird. 

(4)  Der  Halter  eines  Hundes  ist  verpflichtet,  den  Hund  auf  seine  Kosten  dauerhaft  und  unverwechselbar  mit  einem
fälschungssicheren elektronisch lesbaren Transponder nach ISO-Standard (Mikrochip) durch einen Tierarzt kennzeichnen zu
lassen.  Der  Halter  hat  der  zuständigen  Behörde  die  Kennzeichnung  anzuzeigen.  Die  zuständige  Behörde  darf  die
gespeicherten Daten im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz zur Feststellung der Person des Halters
nutzen. Das für Ordnungsrecht zuständige Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem für Tierschutz und Tiergesundheit
zuständigen  Ministerium  durch  Rechtsverordnung  die  Art  und  Weise  der  Kennzeichnung  sowie  die  Verwendung  der
personenbezogenen Daten des Hundehalters. 

(5)  Der  Halter  eines  Hundes  oder  eines  gefährlichen  Tieres  im  Sinne  des  §  3  Abs.  1  Nr.  1  ist  verpflichtet,  eine
Haftpflichtversicherung  zur  Deckung  der  durch  das  Tier  verursachten  Personen-  und  Sachschäden  mit  einer
Mindestversicherungssumme in Höhe von 500.000 Euro für Personenschäden und in Höhe von 250.000 Euro für sonstige
Schäden  abzuschließen  und  aufrechtzuerhalten.  Zuständige  Stelle  nach  §  117  Abs.  2  Satz  1  des
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) ist die nach § 15 Abs. 1 Satz 1 zuständige Behörde. Der Halter hat der zuständigen
Behörde den Abschluss der Versicherung durch eine Bescheinigung nach § 113 Abs. 2 VVG nachzuweisen.

Versicherungsvertragsgesetz

§ 113 Pflichtversicherung

(1) Eine Haftpflichtversicherung, zu deren Abschluss eine Verpflichtung durch Rechtsvorschrift besteht (Pflichtversicherung),
ist mit einem im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Versicherungsunternehmen abzuschließen.

(2) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer unter Angabe der Versicherungssumme zu bescheinigen, dass eine der
zu bezeichnenden Rechtsvorschrift entsprechende Pflichtversicherung besteht.

(3)  Die  Vorschriften  dieses  Abschnittes  sind  auch  insoweit  anzuwenden,  als  der  Versicherungsvertrag  eine  über  die
vorgeschriebenen Mindestanforderungen hinausgehende Deckung gewährt.
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